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einem solchen Fall bedarf die Verurtei
lung auf Bewährung einer besonderen 
inhaltlichen Ausgestaltung (vgl. OGNJ 
1972/13, S. 396).

— Hat ein Täter innerhalb, der Bewäh
rungszeit echte Fortschritte in einzelnen 
Bereichen seiner Persönlichkeitsent
wicklung gemacht (z. B. seine Arbeits
moral verbessert oder seine Erziehungs-

ч pflichten gegenüber seinen Kindern 
regelmäßig wahrgenommen) und begeht 
er aus einer bestimmten Situation her
aus eine erneute (auch einschlägige) 
Straftat geringerer Schwere, so ist die 
Feststellung, der Täter habe aus bis
herigen Strafen keine Lehren gezogen, 
noch nicht gerechtfertigt (vgl. OGNJ 
1976/14, S. 434, OGNJ 1976/9, S. 275). 
Trotz eines nicht erheblichen Schadens 
kann bei mehrfach begangenen Eigen
tumsvergehen innerhalb kurzer Zeit
dauer eine Freiheitsstrafe erforderlich 
sein, wenn sich bei der Tatausführung 
eine zunehmende Steigerung der Inten
sität zeigt und daraus eine Verfestigung 
der negativen Einstellung gegenüber 
dem Eigentum deutlich wird, die der in 
§ 39 enthaltenen Alternative der schwer
wiegenden Mißachtung der gesellschaft
lichen Disziplin entspricht (vgl. 
OGNJ 1972/12, S. 366).

— Auch dann, wenn bei Gleichartigkeit 
der Straftaten eine enge zeitliche Auf
einanderfolge von Entlassung aus dem 
Strafvollzug und erneuter Straffällig
keit besteht, erhöht das den Grad der 
Schuld und beeinflußt die Tatschwere 
wesentlich, so daß in der Regel eine 
Freiheitsstrafe erforderlich ist (vgl. 
OGNJ 1972/9, S. 273, OGNJ 1976/17, 
S. 529, OGNJ 1976/3, S. 86).

— Wird ein Täter wiederholt unter

Alkoholeinfluß straffällig, ist eine 
Strafe ohne Freiheitsentzug unter 
Berücksichtigung der Tatschwere nicht 
generell ausgeschlossen. Es sind alle 
anderen mit der Straftat zusammenhän
genden Umstände (z. B. der Anlaß und 
die konkreten Bedingungen des Han
delns) bei der Strafzumessung zu 
beachten (vgl. BG Rostock, NJ 1970/7, 
S. 218).
Versetzt sich dagegen ein Täter trotz 
mehrfacher Belehrungen, disziplina
rischer Maßnahmen und ärztlicher Be
mühungen, obwohl er weiß, daß er sich 
unter Alkoholeinfluß gewalttätig ver
hält, in den Zustand der Trunkenheit 
und schädigt dann andere erheblich an 
ihrer Gesundheit, bringt er damit eine 
so schwerwiegende Mißachtung der 
Gesundheit des Menschen und der 
gesellschaftlichen Disziplin zum Aus
druck, daß der Ausspruch einer Frei
heitsstrafe erforderlich ist (vgl. BG 
Leipzig, NJ 1972/11, S. 335).

9. Als generellen Zweck der Strafen ohne 
Freiheitsentzug bestimmt Abs. 3 das künf
tig gesellschaftlich verantwortungsbewußte 
Verhalten. Er fordert von dem Rechtsver
letzer, sich künftig gesellschaftlich verant
wortungsbewußt zu verhalten, sich zu 
bewähren und die Tat wiedergutzumachen. 
Zugleich verpflichtet er die sozialistischen 
Kollektive und die gesellschaftlichen Orga
nisationen, ihre Kraft dafür einzusetzen, 
den Rechtsverletzer zu erziehen sowie die 
Ursachen und Bedingungen von Rechtsver
letzungen zu beseitigen. In der gegenseiti
gen Ergänzung dieser Pflichten liegt die 
Gewähr für den Schutz der Rechte und 
Interessen des Staates und der Bürger be
gründet (vgl. Art. 2).

§31
Bürgschaft 1

(1) Kollektive der Werktätigen können sich verpflichten, die Bürgschaft über den 
Rechtsverletzer zu übernehmen, und dem Gericht vorschlagen, eine Strafe ohne Frei
heitsentzug auszusprechen. Ausnahmsweise können auch einzelne, zur Erziehung des 
Täters befähigte und geeignete Bürger die Bürgschaft übernehmen.
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